
 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 

Informationsvorlage Drucksache: 14-19/70/101 

 Datum: 11.10.2017 
 
 
Sachgebiet: Hauptamt 
Verfasser/in: Anja Schmidt 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

08.11.2017 öffentlich 

 
 
Informationsgegenstand: 
Sitzungsplan der Gemeindevertretung Steinhagen für das Kalenderjahr 2018 
 
 
Informationsinhalt: 
 
Die Gemeindevertretersitzungen der Gemeinde Steinhagen finden im Jahr 2018 vo-
raussichtlich an den nachfolgend genannten Terminen statt: 
 
- 15. Januar in Negast (FFW-Versammlungsraum), 
- 05. März in Steinhagen (Dorfgemeinschaftshaus), 
- 07. Mai in Negast (FFW-Versammlungsraum), 
- 02. Juli in Krummenhagen (Versammlungsraum in der Lehmbaubaracke), 
- 27. August in Steinhagen (Dorfgemeinschaftshaus), 
- 15. Oktober in Negast (FFW-Versammlungsraum) 
- 29. November in Steinhagen (Dorfgemeinschaftshaus) 
 
Beginn jeweils um 19:00 Uhr 
 
Hauptausschusssitzungen, zu denen gesondert eingeladen wird, finden nach Bedarf 
statt. 
Die Sitzungen der beratenden Ausschüsse der Gemeindevertretung finden nach den 
jeweiligen Sitzungsplänen der Ausschüsse statt. 
 
 
 f. d. R. 

 Schmidt 
 
 
  
 
 
 
 





 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/108 

 Datum: 20.10.2017 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Kämmerei 
Verfasser/in: Petra Schreiber 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

08.11.2017 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Jahresabschluss 2012 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung nimmt den Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses zur Prü-
fung des Jahresabschlusses 2012 vom 10.10.2017 zur Kenntnis. 
Die Gemeindevertretung beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2012. 
Der Jahresabschluss 2012 wird mit einem ausgewiesenen Eigenkapital von 4.786.846,08 € 
bei einer Bilanzsumme von 10.660.811,43 € und einen Jahresergebnis (nach Rücklagenent-
nahme) von +34.988,14 € festgestellt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 60 Absatz 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Ge-
meindevertretung den Jahresabschluss. 
Das Jahresergebnis wird entsprechend § 44 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung Dop-
pik auf die neue Rechnung unter dem Posten „Ergebnisvortrag“ vorgetragen. 
 
f. d. R. 
Schreiber 
 
 
Anlagen: 
1. ER+Erl. 
2. FR+Erl. 
3. Bilanz+Erl. 
4. 70 vereinf. Rechenschaftsbericht 
5. 70 Kennz. 
6. Prüfbericht+Bestätigung 
7. 70 Niederschrift_001  
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Abstimmungsergebnis: 

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV: 13 
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 

















































































































































































































































 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 

Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/105 

 Datum: 20.10.2017 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Kämmerei 
Verfasser/in: Petra Schreiber 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

08.11.2017 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Entlastung Bürgermeister 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2012 die Ent-
lastung zu erteilen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 60 Absatz 5 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern entscheidet die 
Gemeindevertretung über die Entlastung des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr. 
 
 
f. d. R. 
Schreiber 
 
 
Anlagen: 
1. 70 Niederschrift Prüfung  
 
Abstimmungsergebnis: 

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV: 13 
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 















 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/109 
 Datum: 23.10.2017 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Bauamt 
Verfasser/in: Gabriele Eckardt 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

08.11.2017 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Beschluss über die 2. Änderung des Vorhaben und Erschließungsplanes Nr. 1 Wohn-
gebiet "Schmiedeweg Nord" der Gemeinde Steinhagen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen beschließt die 2. Änderung des 
Vorhaben – und Erschließungsplanes Nr. 1 Wohngebiet „Schmiedeweg Nord“ der 
Gemeinde Steinhagen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Gesamtkosten:  
Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 

Produkt/Konto: 
 

 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/ Konto: 
Mehrausgaben: 
Mehreinnahmen: 

 

Noch verfügbarer Betrag:  
Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  

Bemerkungen: 
 
 
 
Begründung: 
Die Festsetzungen des seit dem 01.10.1992 rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungs-
plans Nr. 1 „Schmiedeweg Nord“ lassen keine Errichtung von Nebenanlagen wie Garagen, 
Carports, Geräteschuppen außerhalb der Baugrenzen zu. Ausnahmen sind ausgeschlossen. 
Etliche Bauherren haben diese Festsetzung nicht beachtet bzw. diesbezüglich gestellte An-
träge mussten als nicht genehmigungsfähig abgewiesen werden. Eine Ausnutzung der 
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Grundstücke in der Tiefe für  bauliche Nebenanlagen ist durch die Baugrenzen nicht gege-
ben. Um dies künftig ermöglichen zu können ist die Anpassung des Plans erforderlich.  
 
Zur Vorgehensweise besteht noch Abstimmungsbedarf mit dem Planungsamt des Landkrei-
ses Vorpommern-Rügen.  
 
 
 
f. d. R. 
Eckardt 
 
 
  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 



 

Amt Niepars 

 

 
Gemeinde Steinhagen 

 
Beschlussvorlage Drucksache: 14-19/70/110 
 Datum: 23.10.2017 
 Beschlussnummer:       
 
 
Sachgebiet: Bauamt 
Verfasser/in: Gabriele Eckardt 
Mitwirkendes Sachgebiet:  
 
 
Beratungsfolge Termin öffentlich / nicht öffentlich 
Gemeindevertretung der Gemeinde Steinha-
gen 

08.11.2017 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand: 
Beschluss über die 1. Änderung des Vorhaben und Erschließungsplanes Nr. 4 Wohn-
gebiet "Wendorfer Weg" der Gemeinde Steinhagen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Steinhagen beschließt die 1. Änderung des 
Vorhaben – und Erschließungsplanes Nr. 4 Wohngebiet „ Wendorfer Weg“ der Ge-
meinde Steinhagen 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     keine haushaltsmäßige Berührung 
 
Gesamtkosten:  
Finanzierung 

Veranschlagung im aktuellen 
Haushaltsplan: 

Produkt/Konto: 
 

 

Über- oder außerplanmäßige 
Ausgabe: 

Deckung erfolgt aus Produkt/ Konto: 
Mehrausgaben: 
Mehreinnahmen: 

 

Noch verfügbarer Betrag:  
Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  
Haushaltsjahr:  

Bemerkungen: 
 
 
 
Begründung: 
Die Festsetzungen des seit dem 10.10.1992 rechtskräftigen Vorhaben- und Erschließungs-
plans Nr. 4 „Wendorfer Weg“ lassen keine Errichtung von Nebenanlagen wie Garagen, Car-
ports, Geräteschuppen außerhalb der Baugrenzen zu. Ausnahmen sind ausgeschlossen. 
Etliche Bauherren haben diese Festsetzung nicht beachtet bzw. diesbezüglich gestellte An-
träge mussten als nicht genehmigungsfähig abgewiesen werden. Eine Ausnutzung der 
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Grundstücke in der Tiefe für  bauliche Nebenanlagen ist durch die Baugrenzen nicht gege-
ben. Um dies künftig ermöglichen zu können ist die Anpassung des Plans erforderlich.  
 
Zur Vorgehensweise besteht noch Abstimmungsbedarf mit dem Planungsamt des Landkrei-
ses Vorpommern-Rügen.  
 
 
 
f. d. R. 
Eckardt 
 
 
  
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  

Tatsächliche Anzahl der Mitglieder GV:  
davon anwesend:  

Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  

Stimmenenthaltungen:  
 
 
 


